
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kfz-Sachverständigenbüros Schultze 
Lütjenburger Str. 10, 23738 Lensahn 

 
§1. Geltung der Bedingungen 
Die Erstellung des Gutachtens vom Auftragnehmer für den Auftraggeber erfolgt ausschließlich 
aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. 
 
§2. Auftragserteilung 
Der Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens ist schriftlich zu erteilen. 
Aber auch mündlich, telefonisch, per E-Mail oder per Fax entgegengenommene Aufträge gelten als 
verbindlich. Der Auftraggeber hat alle zur ordnungsgemäßen Erstellung des Gutachtens 
erforderlichen Unterlagen und Auskünfte unentgeltlich und ohne besondere Aufforderung dem 
Auftragnehmer zur Verfügung zu stellen. 
Der Auftraggeber hat wahrheitsmäßig Auskunft über den Schadenshergang und über Alt- und 
Vorschäden dem Auftragnehmer zu erteilen. 
Nachteile durch falschen oder verschwiegenen Angaben des Auftragsgebers oder wegen verspätet 
oder nicht eingegangener Dokumente gehen nicht zu Lasten des Auftragnehmers. 
 
§ 3. Vollmacht 
Soweit die Beauftragung dritter Personen, Behörden oder Unternehmen zu Zwecken der 
Fahrzeugbesichtigung oder der Informationsermittlung notwendig oder nur sinnvoll sein sollte wie 
etwa die Nachbesichtigung durch einen zweiten Gutachter, die Beauftragung einer Werkstatt mit dem 
Ab- und Anbau von Teilen, mit der Zurverfügungstellung von Räumen oder Hebebühne, die 
Verbringung des Fahrzeuges, die Öffnung und Unterstellung des Fahrzeuges, gilt der Gutachter als 
ermächtigt, solche Aufträge ohne Rücksprache mit dem Auftraggeber in dessen Namen zu erteilen. 
Sollten dafür Gelder vom Auftragnehmer vorgelegt werden, sind sie vom Auftraggeber zu erstatten. 
 
§ 4. Zahlungsbedingungen 
Soweit keine andere schriftliche Vereinbarung getroffen ist, ist das Sachverständigenhonorar zum 
Zeitpunkt der Gutachten- und Rechnungserstellung unmittelbar fällig. 
In der Regel erfolgt der Gutachtenversand per Nachnahme oder Vorkasse. 
Nach erfolgloser Mahnung kann ohne weitere Ankündigung das gerichtliche Mahnverfahren 
eingeleitet bzw. Klage erhoben werden. 
 
§ 5. Sachverständigen Honorar 
Bei Schadengutachten  richtet sich das Honorar nach der Schadenhöhe. Die Schadenhöhe wird 
definiert als die kalkulierten Reparaturkosten netto zuzüglich ggf. einer merkantilen Wertminderung 
und bei einem Totalschaden ist der Wiederbeschaffungswert einschl. MwSt. vor dem Schaden die 
Berechnungsgrundlage. Die Honorarliste liegt zur Einsichtnahme aus und ist auch Teil dieser AGB. 
Die Entlohnung des Auftragnehmers richtet sich nach der mit dem Auftraggeber geschlossene 
Werklohnvereinbarung. 
Als Grundlage dient die folgende Honorartabelle §5.1 des Auftragnehmers. 
Bei Beratungen und bei über der allgemeiner Routine liegenden Zusatzarbeiten oder Gutachten nach 
Zeitaufwand wird ein Stundensatz von derzeit € 89,00 zuzüglich MwSt. berechnet. Werden zur 
vollständigen Schadenfeststellung De- und Montagearbeiten erforderlich, so werden diese nach 
Zeitaufwand abgerechnet. Classic Data Kurzbewertungen beginnen ab €120,00, Wertgutachten 
werden nach Aufwand abgerechnet.   
In Ausnahmefällen kann auch eine Festpreisvereinbarung getroffen werden. 
Rechnungsprüfungsberichte und Nachbesichtigungen gelten grundsätzlich als neue Aufträge und 
werden mit 25 % des sich aus der Honorartabelle ergebenden Grundhonorars zzgl. Nebenkosten 
abgerechnet. 
 
Nebenkosten: 
Die gefertigten Fotografien werden mit € 2,10 zuzüglich. MwSt pro Stück berechnet, liegen dem 
Gutachten mehrere Fotosätze bei, werden die Folgeabzüge mit € 1,30 zuzüglich MwSt berechnet. 
Fahrtkosten werden in den meisten Fällen per Kilometer berechnet, innerorts mit € 10,00 
pauschaliert. Der Fahrtkostenpreis je gefahrenen Kilometer beträgt 0,90 €/km zuzüglich MwSt. 
Porto, Telefon und Schreibkosten werden für jeden Auftrag mit € 25,00 zuzüglich MwSt. pauschal 
berechnet. 
Bei Verwendung von Restwertbörsen werden die Porto,Telefon und Schreibkosten mit € 20,00 
zuzüglich MwSt pauschal berechnet und die Restwertbörse mit je € 17,50 zuzüglich MwSt. 
 
Gebühren für Kopien werden pro Seite berechnet. 
Original wird mit 2,50 €/Seite und S/W Kopien mit 0,50 €/ Seite berechnet.  



§5.1 Honorartabelle 

§ 6. Differenzvergütungsklausel 
Erfolgt nach der Tätigkeit als Privatsachverständiger eine weitere, gerichtliche zu 
Beweissicherungszwecken - entweder als Zeuge, sachverständiger Zeuge oder auch gerichtlicher 
Sachverständiger- so wird die Differenz fällig zwischen der gerichtlichen Entschädigung und dem 
Honorar gemäß § 5 dieser AGB. 
 
§ 7. Stornierung 
Auftragsstornierungen sind schriftlich, per Telefax oder E-Mail mitzuteilen. Stornierungskosten 
werden pauschal mit € 100,00 zzgl. Mehrwertsteuer berechnet und sind unmittelbar fällig. Nach 
Beginn der Auftragsdurchführung wird der vollständige Rechnungsbetrag fällig. 
 
§ 8. Gutachtenerstellung 
Der Auftraggeber erhält, sofern nichts anderes vereinbart, das Gutachten in 2-facher Ausfertigung, 
bestehend aus einem Original mit Original- Lichtbildsatz und einem Duplikat mit einem Lichtbildsatz. 
Bei Haftpflichtschäden mit Abtretung wird das Duplikat per Post, per E-Mail oder Schadennetz an die 
gegnerische Versicherung versandt. Ein weiteres Duplikat und der Lichtbildnegativsatz bzw. die 
Bilddateien verbleiben beim Auftragnehmer. Zusätzliche Duplikate und Kopien für Rechtsanwalt und 
Werkstatt werden separat berechnet. 

Prozentincl.MwStHonorar Schaden nettoSchaden netto bis
31,80%189,21 €159,00 €500,00 €

24,13%215,39 €181,00 €750,00 €

19,80%235,62 €198,00 €1.000,00 €

18,16%270,13 €227,00 €1.250,00 €

17,27%308,21 €259,00 €1.500,00 €

16,57%345,10 €290,00 €1.750,00 €

15,45%367,71 €309,00 €2.000,00 €

15,07%403,41 €339,00 €2.250,00 €

14,32%426,02 €358,00 €2.500,00 €

13,78%451,01 €379,00 €2.750,00 €

13,27%473,62 €398,00 €3.000,00 €

12,71%491,47 €413,00 €3.250,00 €

12,23%509,32 €428,00 €3.500,00 €

11,81%527,17 €443,00 €3.750,00 €

11,45%545,02 €458,00 €4.000,00 €

11,13%562,87 €473,00 €4.250,00 €

10,84%580,72 €488,00 €4.500,00 €

10,59%598,57 €503,00 €4.750,00 €

10,36%616,42 €518,00 €5.000,00 €

10,15%634,27 €533,00 €5.250,00 €

9,96%652,12 €548,00 €5.500,00 €

9,70%664,02 €558,00 €5.750,00 €

9,40%671,16 €564,00 €6.000,00 €

8,91%689,01 €579,00 €6.500,00 €

8,49%706,86 €594,00 €7.000,00 €

8,12%724,71 €609,00 €7.500,00 €

7,52%742,56 €624,00 €8.000,00 €

7,52%760,41 €639,00 €8.500,00 €

7,27%778,26 €654,00 €9.000,00 €

7,04%796,11 €669,00 €9.500,00 €

6,99%831,81 €699,00 €10.000,00 €

6,93%866,32 €728,00 €10.500,00 €

6,88%900,83 €757,00 €11.000,00 €

6,83%935,34 €786,00 €11.500,00 €

6,79%969,85 €815,00 €12.000,00 €

6,75%1.004,36 €844,00 €12.500,00 €

6,72%1.038,87 €873,00 €13.000,00 €

6,68%1.073,38 €902,00 €13.500,00 €

6,65%1.107,89 €931,00 €14.000,00 €

6,62%1.142,40 €960,00 €14.500,00 €

6,59%1.176,91 €989,00 €15.000,00 €

6,36%1.211,42 €1.018,00 €16.000,00 €

6,16%1.245,93 €1.047,00 €17.000,00 €

5,98%1.280,44 €1.076,00 €18.000,00 €

5,82%1.314,95 €1.105,00 €19.000,00 €

5,67%1.349,46 €1.134,00 €20.000,00 €

5,54%1.383,97 €1.163,00 €21.000,00 €

5,42%1.418,48 €1.192,00 €22.000,00 €

5,31%1.452,99 €1.221,00 €23.000,00 €

5,21%1.487,50 €1.250,00 €24.000,00 €

5,12%1.522,01 €1.279,00 €25.000,00 €

5,03%1.556,52 €1.308,00 €26.000,00 €

4,95%1.591,03 €1.337,00 €27.000,00 €

4,88%1.625,54 €1.366,00 €28.000,00 €

4,81%1.660,05 €1.395,00 €29.000,00 €

4,75%1.694,56 €1.424,00 €30.000,00 €

4,47%1.729,07 €1.453,00 €32.500,00 €

4,23%1.763,58 €1.482,00 €35.000,00 €

4,03%1.798,09 €1.511,00 €37.500,00 €

3,85%1.832,60 €1.540,00 €40.000,00 €

3,49%1.868,30 €1.570,00 €45.000,00 €

3,20%1.904,00 €1.600,00 €50.000,00 €

in diesem Muster analog weiterüber 50.000,00 €  



 
 
§ 9. Gutachtenversand 
Der Versand des Gutachtens an den Auftraggebers oder auf Wunsch des Auftraggebers an Dritte 
erfolgt auf Risiko des Auftraggebers 
 
§ 10. Haftung 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den erteilten Auftrag nach bestem Wissen und Gewissen 
auszuführen. Bezüglich der Haftung des Auftragnehmers gelten die gesetzlichen Regelungen. 
 
§ 11. Anwendbares Recht 
Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
§ 12. Gerichtsstand/Schlussbestimmung 
Gerichtsstand des Kfz -Sachverständigenbüros Schultze ist in Oldenburg i.H. 
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen 
sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller 
sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. 
 
Zusatz bei Kfz-Bewertungen: Bei Bewertungen von Kraftfahrzeugen und Kfz-Anhängern ist der 
Auftraggeber verpflichtet, das Kfz- Sachverständigenbüro Schultze bzw. seinen Mitarbeitern vor 
Erstellung des Gutachtens die die Verkehrssicherheit betreffenden Mängel, ihm bekannte versteckte 
Mängel sowie vorausgegangene Unfälle an dem zu prüfenden Fahrzeug oder Kfz-Anhänger 
mitzuteilen. Die zum Fahrzeug bzw. Kfz-Anhänger gehörenden Papiere (Fahrzeugbrief, -schein, 
Betriebserlaubnis, Prüfbuch, Anmeldebescheinigung der Verwaltungsbehörde) sind - soweit 
vorhanden - vorzulegen; ebenso Originalrechnungen über Instandsetzungen, insbesondere 
Aufwendungen auszuweisen. Etwaige Einsprüche gegen die Höhe der Bewertung sind unter 
Beifügung des Gutachtens schriftlich innerhalb einer Woche an das Kfz-Sachverständigenbüro 
Schultze zu richten. Der Versand der Bewertungen erfolgt im Regelfall per Nachnahme oder 
Vorkasse, Ausnahmen bedürfen der Absprache mit dem Auftragnehmer. 
 
Gültig ab 16.08.2011 
 
Diese AGB’s sind ein Teil des Gutachtens-Vertrag zwischen dem Auftraggeber und dem 
Sachverständigenbüro Schultze. 
Der Auftraggeber hat die AGB’s gelesen und akzeptiert diese und die darin stehende Honorarhöhe, 
mit der Unterschrift auf dem Sachverständigenvertrag. 
 
  
 
 
 

 


